
FG Münster entscheidet am 18.01.2023 (und damit nach 21 Jahren) über eine
Frage aus dem Jahr 2002 (13 K 150/19 AO)

 Am 18. Januar 2023 (und damit 21 Jahre nach dem Streitjahr) entschied das

Finanzgericht Münster zu Az. 13 K 150/19 AO in einer Steuersache des Jahres 2002  unseres
Geschäftsführers, Herrn Professor Dr. Wolfgang Sturm („Kläger“). Worum ging es? Ein Finanzamt im
Süden Deutschlands hatte den Kläger als Gesellschafter einer GbR behandelt, an der er nie beteiligt
war. Eigentlich das dem Finanzamt im Süden schon auffallen müssen. Denn es gab nichts, woraus
das Finanzamt hätte ersehen können, dass der Kläger Gesellschafter dieser GbR geworden wäre. Der
Kläger wunderte sich über die Höhe der ihm zugerechneten Einkünfte und legte gegen den ihm
bekannt gegebenen Feststellungsbescheid (das war nicht der Feststellungsbescheid, aus dem die
Einkünfte der GbR, an der er beteiligt war, stammten) Einspruch ein. Nach Jahren oder besser gesagt
Jahrzehnten korrigierte das Finanzamt im Süden Deutschlands den Fehler. In diesem Zusammenhang
fiel dem Finanzamt  auf, dass in dem Feststellungsbescheid, der dem Klägern bekannt gegeben
worden war, auch Steueranrechnungsbeträge enthalten waren. In einer separaten Mitteilung an das
für den Kläger zuständige Finanzamt Detmold teilte das Finanzamt aus dem Süden aber mit, dass eine
Änderung wegen der Anrechnungsbeträge nicht mehr in Betracht käme. Das interessierte aber das für
die Einkommensteuer des Klägers zuständige Finanzamt Detmold nicht. Das Finanzamt Detmold
forderte von dem Kläger die Steueranrechnungsbeträge zurück. Das Finanzamt Detmold, dem auch
hätte auffallen müssen, dass nicht nur die Einkünfte, sondern auch die Steueranrechnungsbeträge
nicht mehr angerechnet werden dürfen, schlief auch grandios über alle diese Tatsache hinweg. Dafür
behauptete es frech, all dies hätte dem Kläger, dem der relevante Feststellungsbescheid war gar nicht
bekannt gegeben worden war, auffallen müssen. Um den Streit zwischen Kläger und Finanzamt zu
entscheiden, erließ das Finanzamt Detmold einen Abrechnungsbescheid. Dagegen klagte der Kläger.
Der Berichterstatter des Finanzgerichts Münster folgte der Auffassung des Klägers und legte seine
Auffassung in einem Hinweisbeschluss dar. In der mündlichen Verhandlung dann sah die Welt aber
ganz anders aus. Es ging hier um Fragen der Auslegung des Feststellungsbescheides und um andere
Themen. Der Senat teilte mit, man könne die Entscheidung des Finanzamtes so oder so auslegen. Am
Ende legte das Finanzgericht die Entscheidung des Finanzamtes im Sinne des Finanzamtes aus. In
der Entscheidung vertrat das Finanzgericht die Auffassung, dass für die Wirksamkeit eines an mehrere
Beteiligte gerichteten Feststellungsbescheides die Bekanntgabe an nur einen Adressaten erforderlich,
aber auch ausreichend sei. Das ist in der Tat der Stand der Rechtsprechung des BFH. Aber auch
schon aus dem Gesetz, § 183 Abs. 2 AO, ergibt sich, dass ein Feststellungsbescheid dann gesondert
bekanntzugeben ist, wenn der Finanzbehörde bekannt ist, dass Streitigkeiten zwischen den
Gesellschaftern bestehen. Auf dieses Thema ging das Finanzgericht in seiner Entscheidung schon gar
nicht mehr ein.

Das Finanzgericht wies die Revision zum Bundesfinanzhof nicht zu. Wir haben daher davon
abgesehen, für die Geschäftsführer in dieser Angelegenheit weiter tätig zu werden. Die Entscheidung
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des Finanzgerichts ist, auch wenn wir sie für falsch halten, jetzt rechtskräftig.

Quintessenz auch hier leider: Die Maßstäbe, die die Finanzverwaltung gerne an die Steuerpflichtigen
angelegt und bei deren Verletzung Steuerpflichtige schnell kriminalisiert werden, gelten natürlich für
die Finanzverwaltung nicht. Die Finanzverwaltung darf vielmehr Fehler ohne Ende machen, ohne die
Konsequenzen dafür tragen zu müssen. Wer aber, ein Steuerpflichtiger macht etwas falsch. Dann
droht sofort die Steuerfahndung. Auf dem Finanzgericht ersparen wir nicht den Hinweis, dass es sich
die Sache nach unserer Auffassung einfach gemacht und nicht alle Facetten der Angelegenheit
ausgeleuchtet hat. Schade.
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